
 1. Mitteilung über die Absicht einer außerordentlichen 
Auflösung und die geplante Aufnahme eines 

Mediationsverfahrens

Der Lehrberechtigte teilt die Absicht einer außerordentlichen Auflösung des folgenden 
Lehrverhältnisses und die Aufnahme eines Mediationsverfahrens gem. § 15a Abs. 3 BAG 
spätestens am Ende des 9. bzw. 21. Lehrmonats mit: 
 
 
Bitte vollständig ausfüllen, eigenhändig unterschreiben (firmenmäßig zeichnen): 

Lehrberechtigter:       

Ausbildungsstandort: 
(PLZ, Ort, Straße)       

Lehrling:       

Adresse d. Lehrlings:       

(Vor- u. Familienname beider 
Elternteile, sofern 
erziehungsberechtigt) 

Gesetzliche(r) Vertreter: 
      

Adresse 
des(der)ges.Vertreter(s):       

Lehrberuf:       

Lehrzeitbeginn:       Lehrvertragsnummer:       

Lehrzeitende:       

 

 

Datum und Unterschrift d. Lehrberechtigten: 
(Firmenmäßige Zeichnung) 

   

Diese Mitteilung hat nachweislich zu erfolgen (bestätigte Aushändigung bzw. Zugang des 
eingeschriebenen Schreibens spätestens am Ende des 9. bzw. 21. Lehrmonats) an:  

• Lehrling und 
• Gesetzliche(n) Vertreter (bei minderjährigen Lehrlingen) und 
• Betriebsrat und Jugendvertrauensrat (falls vorhanden) und 
• Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer  

 
Hinweis: Die Voraussetzung der Durchführung und Beendigung eines Mediationsverfahrens entfällt, 
wenn der Lehrling die Teilnahme am Mediationsverfahren schriftlich ablehnt. Diese Ablehnung kann 
vom Lehrling innerhalb einer Frist von 14 Tagen schriftlich widerrufen werden. 
Ausbildungsübertritt: 

§ 15a  (3) BAG: Die außerordentliche Auflösung des Lehrverhältnisses durch den Lehrberechtigten ist nur dann wirksam, 
wenn der Lehrberechtigte die beabsichtigte außerordentliche Auflösung und die geplante Aufnahme eines 
Mediationsverfahrens spätestens am Ende des neunten bzw. 21. Lehrmonats dem Lehrling, der Lehrlingsstelle und 
gegebenenfalls dem Betriebsrat sowie dem Jugendvertrauensrat mitgeteilt hat und vor der Erklärung der außerordentlichen 
Auflösung ein Mediationsverfahren durchgeführt wurde und gemäß Abs. 6 beendet ist. Die Voraussetzung der Durchführung 
und Beendigung eines Mediationsverfahrens entfällt, wenn der Lehrling die Teilnahme am Mediationsverfahren schriftlich 
ablehnt. Diese Ablehnung kann vom Lehrling innerhalb einer Frist von 14 Tagen schriftlich widerrufen werden. Die Mitteilung 
hat den Namen des Lehrlings, seine Adresse, seinen Lehrberuf sowie den Beginn und das Ende der Lehrzeit zu enthalten. Die 
Lehrlingsstelle hat die Arbeiterkammer binnen angemessener Frist über die Mitteilung zu informieren. 
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Das Lehrverhältnis wird nach § 15a BAG einseitig außerordentlich aufgelöst durch:
 
 den Lehrberechtigten                                  den Lehrling
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